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Ö� nungszeiten Bürgeramt
Montag  8.30 - 12.30 Uhr
Dienstag 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 8.30 - 12.30 Uhr
und mit Terminvereinbarung am
Dienstag und
Donnerstag 8.30 - 12.30 Uhr
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Wichtige Dienste
Abfallberatung häusl. Bereich Tel. 56-2951

Abfallberatung gewerbl. Bereich Tel. 56-2762

Ansagedienst Tel. 563636

Gesprächskreis für Arbeitslose Tel. 506580

Arzt
Hausarzt- und Familienpraxis 
Dr. med. Sabine Stähle Tel. 574691
und Dr. med. Sabine Winkler, Kelterweg 7 Fax 250916 
Öffnungszeiten
Vormittags  Mo. - Do. 8.00 - 12.00 Uhr, Fr. 8.00 - 13.00 Uhr
Nachmittags  Mo. und Mi. 15.00 - 17.00 Uhr, 
  Do. 16.00 - 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Zahnarzt
Dr. Gudrun Kaps, Hohenloher Str. 1 Tel. 253940 
Sprechstunden
Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 Uhr, Mo., Di., Do. 15.00 - 17.00 Uhr

Bürgeramt
HN-Horkheim, Schleusenstr. 18 Tel. 251118
Sprechzeiten
Mo.   8.30 - 12.30 Uhr
Di.  14.00 - 18.00 Uhr
Mi.    8.30 - 12.30 Uhr
Mit Terminvereinbarung
Di.   8.30 - 12.30 Uhr und
Do.   8.30 - 12.30 Uhr
Fax 07131/253447
E-Mail: buergeramt.horkheim@heilbronn.de

Nachlassgericht Heilbronn
Staatliche Notariate sind seit dem 1.1.2018 geschlossen.
Nachlassgericht Heilbronn, Rosenbergstr. 59 Tel. 07131/12360
74074 Heilbronn (zuständig für die Beantragung eines 
Erbscheins)

Fahrbücherei der Stadt Heilbronn Tel. 56-3107
Haltestelle in Horkheim Stauwehrhalle mobil 0172/7247655
Freitags 14.00 - 14.45 Uhr

Feuerwehr und Rettungsdienst Euronotruf 112
Feuerwehr - städtisches Amt Tel. 56-2100

Feuerwehrhaus Horkheim
Kelterweg 13, Abteilungskommandant:
Andreas Wormser Tel. 578179

Friedhof
HN-Horkheim, Talheimer Straße
Friedhofsverwaltung: Bürgeramt Horkheim Tel. 251118
Mo. - Fr. von 8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Bereitschaftsdienst: Tel. 56-2242, Mo. - Fr. ab 16.00 Uhr,
Sa., So. und Feiertage: ganztägig

Forstrevier
Förster Heinz Steiner   Tel. 07131/56-4144 
oder                                 mobil 0175/2226048
E-Mail: heinz.steiner@heilbronn.de

Kindergärten
Städt. Kindergarten 1, Nussäckerstr. 4 Tel. 252410 
AWO-Kindertagesstätte Horkheim, Nussäckerstr. 39
Freispielleitung Tel. 89930-58
Leitung Tel. 89930-59

Jugendtreff Horkheim Tel. 640590
E-Mail: jthorkheim@jufa-hn.de
Instagram: @jugendtreff_horkheim
Erreichbar: Mi. 13.30 - 16.30 Uhr, Do. u. Fr. 9.30 - 16.30 Uhr

Kirchen
Ev. Pfarramt Horkheim, Kirchgasse 19 Tel. 253818
Kath. Pfarramt HN-Sontheim, Auf dem Bau 1 Tel. 39053-0 
Neuapostolische Kirche, Baltenstr. 1

Telefonseelsorge Heilbronn     Tel. 0800/1110111
Tag und Nacht für Sie zu sprechen

VHS-Zweigstelle Horkheim
Zweigstellenleiterin: Simone Schendzielorz
Ernst-Clement-Str. 19, 74223 Flein          Tel. 07131/578626 
E-Mail: horkheim@vhs-heilbronn.de

Fahrkartenverkauf für Stadtbusse HN
SPAR-Markt Ludwig Frank, Hohenloher Str. 1 Tel. 575717

Postfiliale Horkheim, Schleusenstraße 9, Heilbronn-Horkheim
Öffnungszeiten: Mo., Mi., Fr.  15.00 - 17.00 Uhr

Krankentransport Tel. 07131/19222

Notfälle, Notarzt Euronotruf 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
bundeseinheitliche Rufnummer (kostenlos) 116 117

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

HNO Ärzte Bereitschaftsdienst 116 117

Bezirksschornsteinfeger
Steffen Scheuermann                   Tel. 07062/267537

Müllabfuhr: 14-täglich (ungerade Woche)
mittwochs ab 7.00 Uhr 

Biotonne: 14-täglich (gerade Woche), mittwochs ab 7.00 Uhr

Recyclinghof, Untere Kanalstr. 19
Öffnungszeiten (derzeit)
mittwochs 14.00 - 18.00 Uhr und samstags 8.00 - 16.00 Uhr

Polizei Notruf 110

Rettungsdienst Euronotruf 112

Polizeiposten HN-Sontheim, Hauptstr. 7 Tel. 253093

Schule
Grundschule Horkheim, Hohenloher Str. 10 Tel. 570461 
Ganztagesangebot Grundschule Horkheim,
Nussäckerstr. 4                         Tel. 07131/2646002

Stadtverwaltung
HN Rathaus Tel. 56-0
Sprechstunden
Mo. - Fr. 8.30 - 12.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Stauwehrhalle: Nussäckerstraße 3 Tel. 255515

Strom: ZEAG Heilbronn, Weipertstr. 41
24-Stunden-Störungsdienst (ausschließlich Strom)
 Tel. 07131/610-800

Turnhalle: Talheimer Str. 4 Tel. 251118

Gas- und Wasserversorgung der Heilbronner Versorgungs 
GmbH
Bei Störungen und im Notfall rund um die Uhr
erreichbar unter     Tel. 07131/56-2588
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Bekanntmachungen
des Bürgeramts

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
In lebensbedrohlichen Fällen bitte gleich die Rettungsleitstelle unter 
Telefon 112 anrufen.
Allgemeiner Notfalldienst Talheim-Brackenheim: Notfallpraxis am 
Krankenhaus Brackenheim, Wendelstr. 11, 74336 Brackenheim
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 20.00 Uhr
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feier-
tagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten
Allgemeinärztlicher Notfalldienst 116 117 (Anruf ist kostenlos)
Notfallpraxis Heilbronn
SLK-Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20-26, Heilbronn
Mo. - Fr. 18.00 - 22.00 Uhr, Sa., So. und Feiertag 9.00 - 22.00 Uhr 
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117
Notfallpraxis Kinder Heilbronn  
Kinderklinik Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20-26, Heilbronn
Mo. - Fr. 19.00 - 22.00 Uhr, Sa., So. und Feiertag 8.00 - 22.00 Uhr 
HNO-ärztlicher Notfalldienst 116 117
Notfallpraxis HNO Heilbronn  
SLK-Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20-26, Heilbronn
Sa., So. und Feiertag 10.00 - 20.00 Uhr 
Augenärztlicher Notfalldienst Heilbronn 116 117
Zahnärztlicher Notfalldienst 
Der zahnärztliche Notfalldienst für den Landkreis Heilbronn kann 
unter folgender Telefonnummer abgefragt werden:  0761/12012000
http://www.kzvbw.de
Zahnärztliche Notfallversorgung nach Unfällen
Zahnärztliche Notfalldienstnummer:  0761/12012000
Notfalldienstsuche der KZV BW: 
www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst

Kostenfreie Onlinesprechstunde
Mo. bis Fr. 9.00 - 19.00 Uhr: docdirekt - kostenfreie Onlinesprechstun-
de von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten nur für gesetzlich 
Versicherte unter  0711/96589700 oder docdirekt.de

Notdienste der Apotheken
finden Sie auf der Homepage der Landesapothekerkammer 
Baden-Württemberg www.aponet.de oder telefonisch: Festnetz 
0800/0022833, mobil 22833

Alters- und Ehejubilare
Wir gratulieren zum Geburtstag am
28.12. Frieda Martha Britsch 85 Jahre 
  3.1. Hans Gerlinger  80 Jahre
zur goldenen Hochzeit am
29.12. Eheleute Slobodanka und Zeljko Kocijan
Wir wünschen alles Gute.

Wohngeldstelle bereitet sich auf mehr Anträge vor - 
Kreis der Wohngeldempfänger wächst
Die große Wohngeldreform der Bundesregierung tritt zum 1. Janu-
ar 2023 in Kraft. Dabei werden die Einkommensgrenzen erheblich 
angehoben sowie eine Heizkosten- und eine Klimakomponente ein-
geführt. „Insgesamt werden deutlich mehr Haushalte Anspruch auf 
Wohngeld bekommen“, sagt Achim Bocher, Leiter des Amts für Fa-
milie, Jugend und Senioren. „Wir rechnen mit etwa drei Mal so vie-
len Antragsberechtigten wie bisher und bereiten uns so gut es in der 
Kürze der Zeit geht vor.“ Das neue Gesetz hat erst am 25. November 
den Bundesrat passiert. Anspruch auf das staatliche Wohngeld ha-
ben grundsätzlich nicht nur Mieter, sondern auch Eigentümer, die nur 
ein geringes Einkommen haben. Auch (Pflege-)Heimbewohner oder 
Studierende, die kein Bafög erhalten, können gegebenenfalls Wohn-
geld bekommen. Ob und wie viel Wohngeld gezahlt wird, wird indivi-
duell von der Wohngeldstelle berechnet. Ausschlaggebend sind die 
Anzahl der Haushaltsmitglieder, die Höhe des Gesamteinkommens 
und die Höhe der zuschussfähigen Miete bzw. die Belastung aus Be-
wirtschaftung und Kapitaldienst. Zu der wohngeldfähigen Miete ge-
hören die Brutto-Kaltmiete, das heißt die Miete für den Wohnraum 
und „kalte“ Nebenkosten wie Wasser, Abwasser, Abfallgebühren und 
Schornsteinfegergebühren. „Warme“ Nebenkosten wie Gas, Haus-
haltsstrom, Abschläge für Warmwasser und Heizung können nicht 
berücksichtigt werden. Allerdings wird bei der Wohngeldberechnung 
eine pauschale Heizkostenkomponente berücksichtigt, sodass die-
sen Kosten teilweise Rechnung getragen wird.
Die Stadt Heilbronn ist der Mietenstufe IV zugeordnet. Die Höchst-
beträge für die berücksichtigungsfähige Brutto-Kaltmiete in dieser 
Mietenstufe liegen bei einem Haushaltsmitglied bei 491 €, bei zwei 
Haushaltsmitgliedern bei 595 €, bei drei bei 708 €, bei vier bei 825 € 
und bei fünf bei 944 €. Für jedes weitere Haushaltsmitglied werden 
114 € angerechnet.
Das Bundesbauministerium geht davon aus, dass die Erhöhung des 
Wohngeldes im Jahr 2023 für die bisherigen Wohngeldhaushalte zu 
einer durchschnittlichen Erhöhung des Wohngeldes um rund 190 € 
pro Monat führt. Erhält ein Wohngeldhaushalt bisher durchschnittlich 
rund 180 € pro Monat, werden es nach der Reform voraussichtlich 
rund 370 € pro Monat sein. Weitere Infos und Antragsformulare gibt 
es unter www.heilbronn.de/wohngeld. Außerdem sind Anträge bei al-
len Bürgerämtern und beim Amt für Familie, Jugend und Senioren der 
Stadt Heilbronn erhältlich. Ein formloser Antrag zur Fristwahrung ist 
auch telefonisch oder per E-Mail an wohngeld@heilbronn.de möglich. 
Grundsätzlich wird Wohngeld ab dem Monat geprüft, in dem der An-
trag bei der Behörde eingeht.

Anpassung der Wasserpreise zum 1.1.2023
Der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung (BWV) hat auf-
grund der wachsenden Energiekosten die Wasserbezugspreise deut-
lich erhöht. Die Erhöhung beläuft sich für die Stadtwerke Heilbronn 
auf über 25 %. Als Grund gab die BWV die stark gestiegenen Strom-
kosten für die Wasseraufbereitung und den Betrieb der Pumpen an, 
welche jährlich über 130 Millionen Kubikmeter Wasser befördern. Die 
Stadt Heilbronn bezieht ca. 82 % der benötigten Wassermenge von 
der Bodensee-Wasserversorgung, lediglich 18 % der Wasserversor-
gung können durch Brunnen und Quellen im Stadtgebiet gedeckt wer-
den. Die gestiegenen Bezugskosten vonseiten der BWV, aber auch 
die stark erhöhten eigenen Strombezugskosten machen eine Wei-
tergabe der Kostensteigerung notwendig. Die Stadtwerke Heilbronn 
erhöhen zum 1.1.2023 den Arbeitspreis von 2,46 €/m³ brutto auf 2,73 
€/m³ brutto. Der Arbeitspreis wurde zuletzt im Jahr 2019 angepasst. 
Zudem wird der von der Zählergröße verbrauchsmengenunabhängige 
Grundpreis erhöht. Für einen durchschnittlichen 4-Personen-Haushalt 
mit einem in Einfamilienhäusern üblichen 2,5-QN-Wasserzähler ergibt 
sich somit eine durchschnittliche Mehrbelastung von ca. 72 € im Jahr.

Zählergröße Grundpreis brutto
2022

(€/Jahr)

Grundpreis brutto
2023

(€/Jahr)
QN= 2,5     43,34     65,10
QN= 6     72,23   108,43
QN= 10   118,77   178,16
QN= 15   499,16   748,83
QN= 40   711,02 1.066,62
QN= 60   828,18 1.242,27
QN= 150 1.312,89 1.969,34

Bekanntmachungen des Bürgeramts

Impressum
Herausgeber: Bürgeramt Heilbronn-
Horkheim, Schleusenstraße 18 
74081 Heilbronn, Tel.  07131 251118 
Internet: www.horkheim.de 
E-Mail: buergeramt.horkheim@
stadt-heilbronn.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil, 
alle sonstigen Verlautbarungen und 
Mitteilungen der Stadt: 
Leiter des Bürgeramts oder sein Vertre-
ter im Amt.

Verantwortlich für den übrigen Inhalt 
und Anzeigen:  
Timo Bechtold, Kirchenstraße 10 
74906 Bad Rappenau

Druck und Verlag:                                             
Nussbaum Medien Bad Rappenau 
GmbH & Co. KG, Kirchenstraße 10               
74906 Bad Rappenau 
Tel. 07264 70246-0, Fax 07264 70246-99 
Internet: www.nussbaum-medien.de

Anzeigenberatung:                                                 
Kirchenstraße 10, 74906 Bad Rappenau                                                                            
Tel. 07264 70246-0, Fax 07264 70246-99                                      
bad-rappenau@nussbaum-medien.de 
Internet: www.nussbaum-medien.de

Zuständig für die Zustellung:  
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-         
Straße 2, 71263 Weil der Stadt 
Telefon 07033 6924-0
E-Mail: info@gsvertrieb.de
Bürozeiten: Mo. - Fr. von 8 bis 17 Uhr 
Abonnement: www.nussbaum-lesen.de                                                                   
Zusteller: www.gsvertrieb.de 
Kündigung des Abonnements nur  
6 Wochen zum Halbjahresende möglich.

Bezugspreis: halbjährlich 21,20 € inkl. 
Zustellung. 

Bildnachweise:  
© Fotos Rubrikenbalken: Thinkstock
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Arbeitspreis/m³ brutto
2019 bis 2022

Arbeitspreis/m³ brutto
2023

2,46 € 2,73 €

Ausführliche Informationen auch unter:
https://www.stadtwerke-heilbronn.de/swh/wasserversorgung/wasser-
preise.php

Sonderöffnungszeiten Heilbronner Bäder über die 
Feiertage
An den Feiertagen über den Jahreswechsel 2022/2023 haben die 
Heilbronner Bäder wie folgt geöffnet:
Sonderöffnungszeiten Soleo Freizeitbad über die Feiertage
24.12.2022 geschlossen
25.12.2022 geschlossen
26.12.2022 8.00 bis 21.00 Uhr
31.12.2022 geschlossen
1.1.2023 geschlossen
2.1.2023 13.00 bis 21.00 Uhr
6.1.2023 8.00 bis 21.00 Uhr
Öffnungszeiten Soleo Sauna über die Feiertage
geöffnet ab 5.1.2023
Do. bis Sa. 9.00 bis 22.00 Uhr
So./Feiertag 9.00 bis 21.00 Uhr
6.1.2023 9.00 bis 21.00 Uhr
Sonderöffnungszeiten Hallenbad Biberach über die Feiertage
24.12.2022 geschlossen
25.12.2022 geschlossen
26.12.2022 geschlossen
31.12.2022 geschlossen
1.1.2023 geschlossen
6.1.2023 geschlossen
An den übrigen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten. Gutschei-
ne für die Heilbronner Bäder sind zu den Öffnungszeiten an den Bä-
derkassen oder online unter www.heilbronner-baeder.de erhältlich.

Heilbronner Eltern-Multiplikatoren gesucht
Die Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-
Franken gGmbH (aim) startet ab dem 28. Februar 2023 in Koopera-
tion mit dem Schul-, Kultur- und Sportamt der Stadt Heilbronn einen 
neuen Qualifizierungskurs für Heilbronner Eltern-Multiplikatoren.
Die Heilbronner Eltern-Multiplikatoren übersetzen bei Gesprächen 
in Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten für zugewanderte 
Eltern, die Unterstützung in ihrer Muttersprache brauchen. Mit ihren 
unterschiedlichen Schul- und Lernerfahrungen können sie in ihrer 
Rolle sprachliche und kulturelle Hindernisse für alle Beteiligten im Bil-
dungssystem ausräumen. Außerdem informieren sie die Eltern über 
das baden-württembergische Schulsystem, das oftmals ganz anders 
ist, als das im Herkunftsland.
In sieben Modulen werden den Teilnehmenden Kenntnisse über das 
Schulsystem sowie über Wissensvermittlung, Gesprächsführung, 
Konfliktbewältigung und Präsentationstechniken vermittelt. Nach er-
folgreichem Abschluss erhalten die Ehrenamtlichen für ihre Einsätze 
eine Aufwandsentschädigung.
Der Kurs ist für die Teilnehmenden kostenlos. Im Anschluss besteht 
die Möglichkeit, an weiteren Qualifizierungen teilzunehmen, die den 
Einsatzbereich erweitern.
Info: Wer Eltern-Multiplikator werden möchte oder weitere Fragen 
zum Lehrgang hat, wendet sich an Frau Serpil Seven unter Telefon 
07131/56-4537 oder per E-Mail an serpil.seven@heilbronn.de.

Öffnungszeiten an den Feiertagen
Die Ämter und Betriebe der Stadt Heilbronn sind vom 24. bis 26. De-
zember sowie vom 31. Dezember bis 1. Januar und am 6. Januar 
geschlossen. Folgende Bereitschaftsdienste sind eingerichtet:
Auf dem Hauptfriedhof ist der Bereitschaftsdienst der Friedhofsver-
waltung am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar jeweils von 
10.00 bis 12.00 Uhr Ansprechpartner.
Die Heilbronner Versorgungs GmbH hat am 24. und 31. Dezem-
ber sowie an den Sonn- und Feiertagen geschlossen. Außerhalb der 
Dienstzeiten ist durchgängig ein Bereitschaftsdienst eingerichtet, der 
bei Störungen in der Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung unter 
Telefon 07131/56-2588 erreichbar ist.
Die Bereiche Kanalbetrieb und Kläranlage sind bis auf Sonn- und 
Feiertage durchgängig geöffnet. Die Leitstelle der Kläranlage ist unter 
Telefon 07131/56-4300 zu erreichen.

Die Stabsstelle Chancengerechtigkeit ist vom 27. Dezember bis 
einschließlich 8. Januar nicht besetzt. Ein Bereitschaftsdienst ist nicht 
eingerichtet. In sehr dringenden Fällen kann eine E-Mail an: chancen-
gerechtigkeit@heilbronn.de gerichtet werden, hier sind zeitverzögert 
Rückmeldungen möglich.
Die Öffnungszeiten bei den einzelnen städtischen Ämtern und 
Betrieben ändern sich wie folgt:
Die Stadtbibliothek im Ausweichquartier in der Dammstraße 14 ist 
zusätzlich zu den Feiertagen am 24. und 31. Dezember sowie am 
7. Januar geschlossen. Die Zweigstellen in Böckingen und Biberach 
sind während der Schulferien vom 21. Dezember bis 8. Januar ge-
schlossen. In dieser Zeit pausiert auch die Fahrbibliothek „robi“.
Das Büro des Literaturhauses Heilbronn ist vom 24. Dezember bis 
8. Januar geschlossen.
Im Stadtarchiv ist der Lese- und Forschungssaal vom 24. Dezem-
ber bis 1.Januar geschlossen und ab 2. Januar wieder geöffnet. Die 
Ausstellungen des Stadtarchivs sind wie folgt geöffnet: 27. Dezember, 
10.00 bis 19.00 Uhr; 28. bis 30. Dezember, 10.00 bis 17.00 Uhr; 1. Ja-
nuar, 10.00 bis 17.00 Uhr. Ab 3. Januar ist wieder regulär geöffnet.
Das Museum im Deutschhof sowie die Kunsthalle Vogelmann 
bleiben vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember geschlos-
sen. An den Feiertagen 1. und 6. Januar ist geöffnet.
Das Freizeit- und Solebad Soleo ist am 24. und 25. Dezember so-
wie am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen. An den Feiertagen 
26. Dezember und 6. Januar ist von 8.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Die 
Saunalandschaft bleibt aus Energiespargründen noch bis zum 4. Ja-
nuar geschlossen. Ab 5. Januar wird die Saunalandschaft vorerst von 
donnerstags bis sonntags wieder öffnen. Das Hallenbad Biberach
bleibt vom 24. bis 26. Dezember, am 31. Dezember sowie am 1. und 
6. Januar geschlossen.
Das Geodaten-Zentrum vom Vermessungs- und Katasteramt ist 
vom 24. Dezember bis 1. Januar nicht erreichbar.
Das Kundencenter Energiestandort Heilbronn ist vom 23. Dezem-
ber bis 6.Januar geschlossen. Ansonsten gelten die üblichen telefoni-
schen Servicezeiten.
Die Recyclinghof Plus und die Deponie Vogelsang im Entsor-
gungszentrum Heilbronn sowie alle anderen städtischen Recyc-
linghöfe sind am 24. und 31. Dezember sowie an den Feiertagen 
geschlossen.
Beim Busverkehr gilt am 24. Dezember Samstagsverkehr bis 
18.15/18.17 Uhr, letzte Fahrt ab Allee/Post bzw. Harmonie. Am 25. 
und 26. Dezember gilt Sonntagsverkehr. Am 31. Dezember gilt Sams-
tagsverkehr bis 21.45/21.47 Uhr, letzte Fahrt ab Allee/Post bzw. Har-
monie. Am 1. Januar gilt Sonntagsverkehr. Vom 21. Dezember bis 
einschließlich 5. Januar werden die Fahrten der Stadtbuslinie 5 sowie 
alle mit „S“ gekennzeichneten Fahrten der Linien 8, 11 und 64 nicht 
gefahren.
Bei der Stadtbahn gilt am 24. und 31. Dezember Samstagsverkehr. 
Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. und 6. Januar gilt Sonntags-
verkehr.
Die On-demand-Angebote des „buddy“-Shuttles
gibt es jeweils ab 0.00 Uhr in den Nächten auf 24. bis 26. Dezember, 
31. Dezember und 1. Januar sowie 6. bis 8. Januar. Nähere Informa-
tionen hierzu gibt es in der SWHN-App sowie unter
www.stadtwerke-heilbronn.de.
Die Tourist-Information bleibt vom 24. bis 26. Dezember, vom 
31. Dezember bis 3. Januar sowie am 6. Januar geschlossen.
Das Science Center experimenta ist am 26. Dezember von 10.00 
bis 18.00 Uhr sowie vom 27. bis 30. Dezember von 9.00 bis 17.00 
Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember und 
1. Januar ist die experimenta geschlossen.

Schulnachrichten

Radschulwegpläne für sichere Schulwege
Schulwegpläne, auf denen sichere Routen zu den Heilbronner 
Grundschulen eingezeichnet sind, gibt es schon lange. Nun wird das 
städtische Amt für Straßenwesen auch für alle weiterführenden Schu-
len Radschulwegpläne erstellen. Drei Schulen, die sich bei den Vor-
arbeiten besonders engagiert haben, wurden jetzt von Bürgermeister 
Andreas Ringle ausgezeichnet.
Laut dem Erlass „Sicherer Schulweg“ des Innenministeriums Baden-
Württemberg sind für alle Grundschulen Gehschulwegpläne sowie für 
alle weiterführenden Schulen Geh- und Radschulwegpläne zu erstel-
len. Dafür hat das Land Baden-Württemberg den Schulen und Kom-

Schulnachrichten
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munen einen digitalen Schulwegplaner zur Verfügung gestellt. Dieser 
Planer ähnelt einem digitalen Stadtplan, in dem zunächst die Schüle-
rinnen und Schüler ihren Schulweg einzeichnen und Problemstellen 
markieren sollen. In einem zweiten Schritt sind dann die Kommunen, 
in Heilbronn das Amt für Straßenwesen, gefordert, die von den Schü-
lerinnen und Schülern eingetragenen Daten auszuwerten sowie an-
schließend empfohlene Radschulwege auszuweisen.
Um den Schulen die Arbeit zu vereinfachen, hat das Amt für Stra-
ßenwesen den Schulen zunächst Schulungen angeboten, wie der 
Schulwegplaner am besten genutzt werden kann. Insgesamt neun 
Heilbronner Schulen sind dem gemeinsamen Aufruf vom Amt für 
Straßenwesen und Schul-, Kultur- und Sportamt gefolgt, sich an den 
Vorarbeiten für die Erstellung der Pläne zu beteiligen. Dabei haben 
rund 270 Schülerinnen und Schüler über 440 Wege hinterlegt. Dabei 
haben sie auch wichtige Hinweise gegeben, wo sie Gefahrenstellen 
oder Verbesserungsbedarf sehen.
Drei Heilbronner Schulen waren dabei besonders aktiv und werden 
deshalb dafür belohnt. Den ersten Preis, eine Radservicestation im 
Wert von 3.000 Euro mit Werkzeugen und kleinem Kompressor zum 
schnellen Luftpumpen, erhält die Wartbergschule. Den zweiten Preis, 
Warnwesten, um im Dunkeln besser gesehen zu werden, im Wert 
von 1.000 Euro, hat sich die Pestalozzischule verdient. Und den drit-
ten Preis, mit kleinen Snacks gefüllte Frühstückstüten für die Schüler-
schaft im Wert von 500 Euro, hat die Heinrich-von-Kleist-Realschule 
gewonnen. „Wir sind den Schülerinnen und Schülern sehr dankbar für 
ihre Hinweise zu ihren Schulwegen und werden diese auch nutzen, 
um Verbesserungen vorzunehmen“, sagte Ringle bei der Preisver-
leihung im Technischen Rathaus. „Alle Kinder sollen sich auf ihrem 
Schulweg sicher fühlen, das ist uns ein wichtiges Anliegen.“
Waren zunächst die Realschulen, Werkrealschulen, Gemeinschafts-
schulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 
aufgefordert, sich an der Erstellung der Pläne zu beteiligen, sind in 
einer nächsten Runde die Gymnasien und Schulen in privater Träger-
schaft aufgerufen. In der ersten Runde haben neben der Wartberg-
schule, der Pestalozzischule und der Heinrich-von-Kleist-Realschule 
die Dammrealschule, die Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule, 
die Fritz-Ulrich-Gemeinschaftsschule, die Helene-Lange-Realschule 
und die Luise-Bronner-Realschule mitgemacht. Wenn alle Schulen 
die Vorarbeiten abgeschlossen haben, wird das Amt für Straßenwe-
sen für alle weiterführenden Schulen professionelle Radschulwegplä-
ne erstellen. Dazu wird das Amt die von den Schülerinnen und Schü-
lern eingetragenen Daten auswerten sowie anschließend empfohlene 
Radschulwege ausweisen und auf Problemstellen hinweisen. „Und 
natürlich geht es uns auch darum, eventuelle Missstände schnellst-
möglich zu beseitigen“, so Bürgermeister Ringle.

Frühstückstüten, Warnwesten und eine Radservicestation - 
damit hat Bürgermeister Andreas Ringle (r.) drei Schulen für 
ihre besonders engagierte Mitarbeit an den Heilbronner Rad-

schulwegplänen ausgezeichnet.
Foto: Stadt Heilbronn

Spieleclub für Erwachsene
Alle Spielbegeisterten sind willkommen beim monatlichen Spieleclub 
für Erwachsene, den die Stadtbibliothek Heilbronn veranstaltet. Treff-
punkt ist am Montag, 9. Januar, 18.00 bis 22.00 Uhr in der Städtischen 
Musikschule Heilbronn im 3. Obergeschoss des K3, Berliner Platz 12.
Die Idee der Spieleabende ist es, sich untereinander sowie unbe-
kannte Gesellschaftsspiele kennenzulernen. Das Spieleteam bringt 
hierzu eine Auswahl an Spielen aus dem Bestand der Stadtbibliothek 

mit. Ob Spieleanfängerin oder erfahrener Spieleprofi - gemeinsam 
in kleinen Gruppen werden die jeweiligen Spielregeln erlernt, bevor 
es losgeht. Am Ende der Veranstaltung dürfen auch Spiele entliehen 
werden. Der Eintritt ist frei. Da es nur eine begrenzte Anzahl an Plät-
zen gibt, ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 4. Januar per E-Mail an 
bibliothek@heilbronn.de erforderlich.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Horkheim
Wochenspruch
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkünde euch große Freude, die al-
lem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Lukas 2, 10-11
Donnerstag, 22.12. 
19.30 Uhr PaulusChor in der Georgskirche
Samstag, 24.12. - Heiligabend
15.00 Uhr Minigottesdienst (Team)
Missionsopferprojekt
16.30 Uhr Christvesper - Gottesdienst (Diakonin Anna Reinhart), 

Opfer für Brot für die Welt
18.00 Uhr Christvesper II - Gottesdienst mit dem PaulusChor (Prä-

dikantin Schuster), Opfer für Brot für die Welt
Sonntag, 25.12. - Christfest
10.00 Uhr Gottesdienst mit dem Posaunenchor (Prädikant Stück-

len), Opfer für Brot für die Welt
Samstag, 31.12. - Altjahresabend
16.30 Uhr Gottesdienst (Dekan i.R. Friedrich), Opfer für den 

Arbeitskreis Leben
Sonntag, 1.1. - Neujahr
11.00 Uhr Gottesdienst (P. Wörthmann), Opfer für die Kirchenmu-

sik
Freitag, 6.1. - Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst (P. Wörthmann), Opfer für die Weltmission
Sonntag, 8.1. - 1. Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr Einladung zum Distriktgottesdienst in Ilsfeld in der „Win-

terkirche“ im Evang. Gemeindehaus (Pfarrer Bulmann)
Kein Gottesdienst in Horkheim
Dienstag, 10.1.
14.00 Uhr Club für Ältere
16.30 Uhr Gebet für die Gemeinde
19.30 Uhr Frauenkreis-Neujahrsempfang
Kasualvertretung
Die Kasualvertretung für das Pfarramt Horkheim in dringenden seel-
sorgerlichen Angelegenheiten und bei Beerdigungen ist über den 
Jahreswechsel wie folgt geregelt:
bis 25.12.  Pfarrer i.R. Kuhn aus Sontheim, Telefon 07131/4058760
26.12. bis 1.1. Pfarrer Sons aus Flein, Tel. 07131/251956
2.1. bis 8.1. Pfarrer i.R. Koring aus Heilbronn, Tel. 07131/7487540
9.1. bis 15.1. Pfarrer Sons aus Flein, Tel. 07131/251956
Sammlung für Brot für die Welt
Wir unterstützen in unserer Kirchengemeinde dieses Jahr die 64. Ak-
tion Brot für die Welt mit dem Projekt „Ein Klima. Eine Zukunft“. Herz-
lichen Dank für Ihre Unterstützung.
Distriktsgottesdienst am 8. Januar, 10.00 Uhr in Ilsfeld
Wir laden sehr herzlich zum Distriktsgottesdienst für den Süddistrikt 
(Horkheim, Talheim, Flein, Untergruppenbach und Ilsfeld) am 8. Ja-
nuar um 10.00 Uhr nach Ilsfeld ein. Der Gottesdienst ist in der „Win-
terkirche“, also im evangelischen Gemeindehaus, schräg gegenüber 
der Bartholomäuskirche in der Charlottenstraße 22. Pfarrer Martin 
Bulmann wird diesen Gottesdienst leiten. Im Anschluss an den Got-
tesdienst besteht die Möglichkeit, bei einem Kirchencafé miteinander 
ins Gespräch zu kommen.
Christbaumsammlung
Am Samstag, 14. Januar sind ab 10.00 Uhr die engagierten Helfer im 
Einsatz, um die ausgedienten Christbäume einzusammeln. Der Erlös 
der Christbaumsammlung ist für den Posaunenchor bestimmt. Bitte 
hängen Sie kein Bargeld an den Christbaum. Die Helfer werden an 
der Haustür um eine Spende bitten.
Pfarrstelle vakant
Kirchgasse 19, Tel. 253818, Fax 506696
E-Mail: Pfarramt.Horkheim@elkw.de
Homepage: www.ev-Kirche-Horkheim.de

Kirchliche Nachrichten
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Pfarramtssekretärin: Julia Williams
Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr
E-Mail: Julia.Williams@elkw.de
Vorsitzende des KGR: Petra Wörthmann, Talheimer Str. 58,
Tel. 569551, E-Mail: woerthmann@web.de
Kirchenpflege: Nicole König, E-Mail: Nicole.Koenig@elkw.de
Mesnerin: Monika Lauer, Kontakt über Pfarramt
Paulus-Gemeindehaus, Nussäckerstr. 10, Tel. 9082866
Hausmeisterin: Monika Lauer, Tel. privat 266353
Montag und Donnerstag, 8.30 bis 12.00 Uhr

Katholische Kirchengemeinde
St. Martinus Sontheim/Horkheim

Katholische Kirche Sankt Martinus
Heilbronn-Sontheim

Auf dem Bau 3
Samstag, 24.12.
16.00 Uhr  Familiengottesdienst mit Kommunionausteilung
22.00 Uhr  Christmette mit Bläsern der Musikkapelle und Orgel
Sonntag, 25.12.
10.30 Uhr  Festgottesdienst
Mittwoch, 28.12.
10.00 Uhr  Wort-Gottes-Feier Haus am Staufenberg
Samstag, 31.12.
18.00 Uhr  Jahresschlussandacht
Sonntag, 1.1.
17.00 Uhr  Eucharistiefeier
Mittwoch, 4.1.
15.15 Uhr  Eucharistiefeier ASB-Heim
Freitag, 6.1.
10.30 Uhr  Festgottesdienst mit Sternsingern und Chor Cäcilia St. 

Martinus
Sonntag, 8.1.
10.30 Uhr  Eucharistiefeier
Mittwoch, 11.1.
15.30 Uhr  Eucharistiefeier im pro seniore-Heim

Katholische Kirche Maximilian Kolbe
Heilbronn-Sontheim

Jörg-Ratgeb-Platz 25
Montag, 26.12.
  9.00 Uhr  Festgottesdienst
Donnerstag, 29.12.
17.55 Uhr  Rosenkranz
Donnerstag, 29.12.
18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Donnerstag, 5.1.
17.55 Uhr  Rosenkranz
18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Samstag, 7.1.
17.55 Uhr  Rosenkranz
18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Donnerstag, 12.1.
18.30 Uhr  Stadtgebet - Miteinander - Füreinander

Katholische Kirche Heilig Geist Horkheim

Heilbronner Weg 17
Sonntag, 25.12.
15.30 Uhr  Gottesdienst in ungarischer Sprache
Montag, 26.12.
10.30 Uhr  Festgottesdienst mit Heilig-Geist-Chor
Sonntag, 1.1.
  8.30 Uhr  Eritreischer Gottesdienst
Dienstag, 3.1.
17.55 Uhr  Rosenkranz
Dienstag, 3.1.
18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Samstag, 7.1.
  8.30 Uhr  Eritreischer Weihnachts-Gottesdienst
Dienstag, 10.1.
17.55 Uhr  Rosenkranz
18.30 Uhr  Eucharistiefeier

Gesprächsmöglichkeit
Sie haben Anliegen, Fragen oder Anregungen? Dann dürfen Sie sich 
gerne an unsere Pastoralreferentin Cornelia Reus wenden. Offene 
Sprechzeit ist donnerstags von 16.00 bis 17.00 Uhr (außerhalb der 
Schulferien)
Chor- und Musikkapellenproben
Die jeweiligen Proben finden unter den bestehenden Hygienevor-
schriften statt.
Kirchenchor Cäcilia
Singstunde freitags um 19.30 Uhr im Gemeindehaus St. Martinus.
Sangesfreudige Damen und Herren sind bei uns immer herzlich will-
kommen.
Heilig-Geist-Chor
Singstunde mittwochs um 20.00 Uhr im Gemeindehaus Heilig Geist
Musikapelle St. Martinus
Probe donnerstags um 18.30 Uhr die Jugendgruppe und um 20.00 
Uhr die aktiven Musiker im Gemeindehaus St. Martinus
Aktuelles
Heiliger Abend und Weihnachten in Sontheim und Horkheim
Am Heiligen Abend feiern wir um 16.00 Uhr eine Wort-Gottes-Feier 
für Jung und Alt als Familiengottesdienst in der St.-Martinus-Kirche. 
Wenn Sie das Friedenslicht von Betlehem mit nach Hause nehmen 
möchten, denken Sie daran, eine Kerze oder Laterne mitzubringen. 
Die Kinder sind eingeladen, ihre Opferkässchen vom Kindermissions-
werk in den Weihnachtsgottesdiensten bei der Krippe abzulegen.
Die Christmette am Heiligen Abend um 22.00 Uhr wird von Herrn 
Janositz an der Orgel und Bläsern der Musikkapelle mitgestaltet. Ab 
21.45 Uhr hören Sie eine feierliche musikalische Einstimmung.
Am ersten Weihnachtsfeiertag ist Festgottesdienst um 10.30 Uhr in 
St. Martinus. Die Christvesper feiern wir um 18.00 Uhr gemeinsam 
mit St. Augustinus und St. Peter und Paul im Deutschordensmünster 
St. Peter und Paul.
Am 2. Weihnachtsfeiertag feiern wir einen Festgottesdienst um 9.00 
Uhr in Maximilian Kolbe und um 10.30 Uhr in Heilig Geist. Der Heilig-
Geist-Chor unter der Leitung von Johannes Janositz freut sich, nach 
der Corona-Pause den Gottesdienst wieder musikalisch gestalten 
zu können. Die Messe „Missa Gaudete in Domino“ von Hans-Georg 
Rieth wird von Instrumentalisten umrahmt.
In Heilig Geist
entfällt die Werktagsmesse am Dienstag, 27. Dezember.
Jahresschlussandacht und Neujahrsgottesdienst
Die Jahresschlussandacht findet am Samstag, 31. Dezember um 
18.00 Uhr in der St.-Martinus-Kirche statt.
Am 1. Januar feiern wir um 17.00 Uhr in St. Martinus Eucharistie.
Sternsingeraktion 2023
Die Sternsinger sind vom 5. bis 7. Januar in Sontheim und Horkheim 
unterwegs und klingeln wieder bei allen Haushalten, die auch im 
letzten Jahr besucht wurden. Am Freitag, 6. Januar werden sie den 
Gottesdienst um 10.30 Uhr in St. Martinus zum Dreikönigstag mitge-
stalten. Sie sind bisher noch nicht besucht worden? Dann melden Sie 
sich an und unterstützen Sie die weltweit größte Solidaritätsaktion von 
Kindern für Kinder: Melden Sie sich im Pfarrbüro per Mail stmartinus.
heilbronn@drs.de oder telefonisch 741-4000 (mit AB) oder nutzen 
Sie das Formular auf unserer Homepage unter www.martinus-hn.
de/sternsingeraktion. An welchem Tag die Sternsinger in Ihre Straße 
kommen, entnehmen Sie bitte dem Aushang in unseren Schaukästen 
oder dem Weihnachts-Gemeindebrief.
Wir hoffen, dass wir die Sternsingeraktion diesmal - trotz Pandemie 
- wieder in gewohnter Form durchführen können. Zum Schutz aller 
Beteiligten ist es dennoch hilfreich, wenn Sie Abstand halten, gegebe-
nenfalls eine Maske tragen oder den Besuch nach draußen verlegen.
Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und 
weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssin-
gen 2023. Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheits-
organisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugend-
liche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt 
sind - das ist jedes zweite Kind. Deshalb unterstützt unsere Kirchen-
gemeinde in diesem Jahr ein Projekt zum Aufbau von Kinderschutz-
clubs in Kindergärten und Schulen in der Diözese Emdeber in Äthiopi-
en. Dort hat die Bischofskonferenz bereits Kinderschutzmaßnahmen 
eingeführt, einen Verhaltenskodex entwickelt und erste Workshops 
organisiert, mit denen sie Lehrer, Angestellte und Eltern ausbilden 
und sensibilisieren.
Ihre Spende fördert dort allgemein ein kinderfreundliches Lernumfeld 
und in besonderer Weise die Entwicklung und Stärkung der Mädchen 
in einer patriarchal geprägten Region.
Die Sternsingerinnen und Sternsinger und die Kinder in Äthiopien und 
weltweit freuen sich über Ihren Beitrag.

Kirchliche Nachrichten
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TSB Turnverein Horkheim
1895 e.V.
Fackelwanderung
Für die Fackelwanderung ist Treffpunkt am 5. Januar 2023 um 18.00 
Uhr an der Stauwehrhalle. 
Der Turnverein Horkheim lädt alle Kinder, Jugendlichen und Er-
wachsenen dazu ein. Kinder unter 10 Jahren nur in Begleitung Er-
wachsener. Geplant ist eine kleine Wanderung rund um Horkheim. 
Anschließend gibt es Kinderpunsch, Glühwein, Grillwurst mit Brötchen 
und Stockbrot. Fackeln können für 1,00 Euro pro Stück erworben 
werden. Wir freuen uns auf zahlreiche kleine und große Besucher.
Adventsfeier
Nach längerer Pause konnte am 4. Dezember der mittlerweile 
7. Adventsnachmittag des Turnvereins Horkheim endlich wieder 
durchgeführt werden. Schön dekorierte Tische und Kaffee mit selbst 
gebackenen Kuchen luden in der Stauwehrhalle zu einem gemütli-
chen Nachmittag ein. 

Fotos: privat

An verschiedenen Stationen konnten die Kinder Weihnachtsge-
schenke stapeln, einen Weihnachtsbaum schmücken, an einem 
Schätzspiel teilnehmen und noch vieles mehr. Nach Verteilung der 
Gewinne des Schätzspieles kam dann endlich der Nikolaus, der 
für jedes Kind ein kleines Geschenk dabei hatte. Die Freude war 
riesengroß. Dank des Einsatzes vieler ehrenamtlicher Helfer-/innen 
und der zahlreichen Kuchenspenden war es wieder eine gelungene 
Veranstaltung.
CF

Posaunenchor Horkheim

„Endlich wie früher wieder Weihnachten!“
So haben es Bläser in der letzten Posau-
nenchorprobe ausgesprochen. 
An Heiligabend - zeitlich gesehen zwi-
schen den beiden Gottesdiensten der 
evang. Kirchengemeinde wird der Posau-
nenchor um 17.30 Uhr beim Christbaum 
neben dem Bezirksamt spielen. 
Anschließend werden an verschiedenen 
Stellen in Horkheim noch einige Bläser 
musikalische Weihnachtsgrüße entsen-

Bläsernetzwerk 
Baden-Württemberg

den. Jahresabschluss ist dann am 1. Weihnachtsfeiertag im Gottes-
dienst. Freudig erinnern wir uns dieses Jahr an viele tollen Erlebnisse, 
so z.B. das Open-Air-Konzert vor dem Gemeindehaus. Viele Zuhörer 
konnten wir dieses Jahr mit unserer Musik erreichen.
Verspüren Sie Lust ein Instrument zu erlernen? Vor allem Erwach-
senen, jedoch auch jungen Menschen möchten wir die Gelegenheit 
geben, zusammen mit anderen ein Instrument zu erlernen oder auch 
frühere Fähigkeiten wieder zu aktivieren. Wir stellen gerne günstige 
Leihinstrumente zur Verfügung und Noten erlernen wir nebenher. 
„Die liebe Zeit“: wir werden gemeinsam eine Lösung finden. Wir freu-
en uns auf eine erste Rückmeldung bis Ende Januar.
Nicht vergessen: Die Christbaumsammlung ist am 14.1.
Näheres ist dem Flyer zu entnehmen, der bis zum 6.1. in den Brief-
kästen vorzufinden sein wird.
Foto: Gudrun Ruf

Kontakt
Posaunenchor Horkheim, Telefon 0179/7322863,
E-Mail: posaunenchor@horkheim.de
www.posaunenchor-horkheim.de

Agentur für Arbeit Heilbronn
Bürgergeld ersetzt Arbeitslosengeld II
Zum 1. Januar löst das Bürgergeld zum einen das bisherige Arbeits-
losengeld II, welches auch unter dem Namen „Hartz IV“ bekannt ist, 
ab. Zum anderen wirkt sich die Einführung des Bürgergeldes auch 
auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie 
auf die Hilfe zum Lebensunterhalt aus. Auch für Menschen, die diese 
Leistungen beziehen, sieht das Bürgergeld-Gesetz neue Regelun-
gen vor.
Das Praktische ist, wer schon bisher Anspruch auf Arbeitslosengeld II 
und Sozialgeld, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
oder auf Hilfe zum Lebensunterhalt hatte, wird das neue Bürgergeld 
automatisch erhalten. In diesem Fall müssen also keine neuen Anträ-
ge gestellt werden.
Für alle Empfänger von Bürgergeld erhöhen sich die Regelsätze zum 
1. Januar 2023 wie folgt. Diese liegen für Alleinstehende und Allein-
erziehende dann bei 502 Euro. Volljährige Partner bzw. Partnerinnen 
erhalten 451 Euro. Volljährige unter 25 Jahre im Haushalt der Eltern 
bekommen 402 Euro, Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren 420 
Euro, Kinder von sechs bis 13 Jahren 348 Euro und Kinder bis fünf 
Jahre 318 Euro.
Mitte des Jahres werden im SGB II die Möglichkeiten zu Weiterbil-
dung und Qualifizierung verbessert. Außerdem werden durch höhere 
Freibeträge Menschen mit Arbeit mehr Geld zur Verfügung haben 
als ohne.
Karenzzeiten für Wohnungen und Vermögen
Im ersten Jahr des Leistungsbezugs werden die Kosten der Unter-
kunft in der tatsächlichen Höhe übernommen (sogenannte Karenz-
zeit). Erst ab dem zweiten Jahr wird geprüft, ob die Kosten der 
Unterkunft angemessen sind und ein Kostensenkungsverfahren 
erforderlich wird.
In der Karenzzeit steigt mit der Einführung des Bürgergeldes auch die 
Grenze des sogenannten Schonvermögens. Für ALG-II-Beziehende 
steigt dieses auf 40.000 Euro für die leistungsberechtigte Person 
und 15.000 Euro für jede weitere in dieser Bedarfsgemeinschaft 
lebende Person. Für Personen, die Grundsicherung oder Hilfe zum 
Lebensunterhalt beziehen, erhöht sich das geschützte Vermögen von 
5.000 auf künftig 10.000 Euro. Dies bedeutet: Vermögen bis zu dieser 
Freigrenze bleibt unangetastet.
Zahl der Anspruchs berechtigten steigt
Durch das Bürgergeldgesetz haben mehr Menschen einen Anspruch 
auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und dem Sozialgesetz-
buch XII. Es ist daher anzunehmen, dass die Zahl der Anträge und 
Beratungsgespräche steigt. „Das kann in der Folge leider zu längeren 
Bearbeitungszeiten führen. Hierfür bitten wir um Verständnis und 
Geduld.“, sagt Achim Bocher, Leiter des Amts für Familie, Jugend 
und Senioren.
Das Bürgergeld nach dem SGB II - das betrifft alle erwerbsfähigen 
Personen und deren Familienangehörige - erhalten anspruchsbe-
rechtigte Heilbronnerinnen und Heilbronner beim Jobcenter Stadt 
Heilbronn: www.jobcenter-stadt-heilbronn.de.
Für Personen in Rente oder Personen, die dauerhaft voll erwerbsge-
mindert sind, ist das Amt für Familie, Jugend und Senioren der Stadt 
Heilbronn in der Gymnasiumstraße 44 Ansprechpartner. Das Gleiche 
gilt für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt. 
Mehr Infos und Anträge
www.heilbronn.de/buergergeld und www.heilbronn.de/sozialhilfe
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Sonstige Bekanntmachungen

Brandverletzungen richtig behandeln
Johanniter geben Tipps für Erste Hilfe bei Brandwunden
Gerade ist es noch gemütlich im Wohnzimmer, die Kerzen brennen 
auf dem Adventskranz oder am Weihnachtsbaum. Dann geht es sehr 
schnell: Die Nadeln fangen Feuer und es kommt im schlimmsten Fall 
zu Brandverletzungen.
In der Vorweihnachtszeit ist die Gefahr von Bränden in Wohnungen 
besonders hoch. Gefährdet sind insbesondere Kinder, die aus Neu-
gier gerne alles anfassen. Bei ihnen wirken sich aufgrund der relativ 
geringen Hautoberfläche Verbrennungen besonders stark aus. Die 
Experten der Johanniter-Unfall-Hilfe erklären, was bei Brandwunden 
zu tun ist.
Kühlen - oder besser nicht?
Zur Schmerzlinderung sollen lokale Verbrennungen der Haut so 
schnell wie möglich mit Leitungswasser gekühlt werden. Dabei ist 
wichtig darauf zu achten, dass die Person nicht unterkühlt: Wenn die 
Person zittert oder friert, muss die Kühlung beendet werden. Geht die 
Brandwunde über die Größe eines Unterarms hinaus, wird sie wegen 
der Gefahr von Unterkühlung nicht gekühlt. „Die verletzte Person 
sollte hingegen warmgehalten werden, etwa mit der Rettungsdecke 
aus dem Verbandkasten oder warmer Kleidung“, empfiehlt Martin 
Spies, Leiter der Erste-Hilfe-Ausbildung bei den Johannitern im Regi-
onalverband Baden.
Kleidung ausziehen - oder doch nicht?
Im Fall einer Verbrühung sollte die Kleidung rasch und vorsichtig 
entfernt werden, damit die Hitze nicht weiter auf die Haut einwirkt. 
„Klebt die Kleidung an der Haut, bitte nicht mit Gewalt entfernen. Es 
könnte sonst zu weiteren Verletzungen und Infektionen kommen“, 
warnt Spies.
Was tun, wenn es brennt?
Schon ein zunächst kleinerer Brand kann zu Verletzungen führen. 
Brennende Kleidung kann mit Wasser oder durch Herumwälzen 
gelöscht werden. Die betroffene Person sollte in Sicherheit gebracht 
werden und es ist nötig, sofort unter 112 den Notruf zu alarmieren. 
Der Rettungsdienst ist auch bei weniger starken Verbrennungen im 
Gesicht oder an den Genitalien zu rufen. Wichtig ist zudem, den 
Betroffenen zu betreuen, bis die Rettungskräfte eintreffen, und die 
Vitalfunktionen zu überprüfen. „Eine schwere Brandverletzung kann 
zu einem Schock führen“, erklärt Spies. „Zittern, Blässe, Unruhe und 
kalter Schweiß sind Hinweise darauf. Dann am besten die Beine 
hochlagern und gut zureden.“
Brandwunden verbinden oder offenlassen?
Offene Brandwunden sind sehr anfällig für Keime. Damit sie sich 
nicht infizieren, sollten sie mit einem sterilen Verbandtuch druckfrei 
abgedeckt werden. Ist kein keimfreies Tuch parat, sollte die Wunder 
besser nicht bedeckt werden. „Bitte keine Cremes oder irgendwelche 
Hausmittel auftragen. Dies erschwert die spätere Wundversorgung“, 
warnt Spies.
Erste Hilfe-Maßnahmen trainieren
Ein kurzes Erklär-Video über die richtige Versorgung von Brandwun-
den gibt es auf dem YouTube-Kanal der Johanniter: www.youtube.
com/Johanniter2010. Wer sich unsicher fühlt, was bei einem Notfall 
zu tun ist, sollte sein Erste-Hilfe-Wissen auffrischen. Infos und Termi-
ne zu Erste-Hilfe-Kursen findet man unter www.johanniter.de/kurse.
Erste Hilfe bei den Johannitern
Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist einer der größten Anbieter von Ers-
te-Hilfe-Kursen in Deutschland. 2019 haben rund 460.000 Menschen 
bei den Johannitern gelernt, anderen Menschen in Notsituationen zu 
helfen, davon mehr als 14.600 Kinder und Jugendliche in Schulen. 
Mit unseren Kursen wie Outdoor-Erste-Hilfe, Erste Hilfe am Kind und 
Individualangeboten gehen wir auch auf spezielle Zielgruppen ein.
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit rund 29.000 Beschäftigten, über 
46.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen 
Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutsch-
land. Die Johanniter engagieren sich u.a. in den Bereichen Rettungs- 
und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von 
alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit einge-
schränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, in der Brei-
tenausbildung sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. Weitere 
Informationen dazu finden Sie unter www.johanniter.de.
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Die Aufgabe lautet, die leeren Felder 
so mit Zi� ern von 1 bis 9 zu füllen, 
dass in jeder Zeile, jeder Spalte und 
jedem der kleinen 3x3-Quadrate 
jede der Zi� ern von 1 bis 9 genau 
einmal vorkommt.
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